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VON CHRISTIAN EBENER

AACHEN Viele Gebäude der RWTH
Aachen sind in diesen Tagen ge-
spenstisch leer. Doch die 3D-Dru-
cker und Lasercutter des „FabLabs”
– eine Kurzform für „Fabrication
Laboratories” – laufen weiter auf
Hochtouren. Sie produzieren nun
praktische Hilfsmittel, wie etwa Vi-
siere, für systemrelevante Betriebe
in der Corona-Krise.

Normalerweise haben hier Stu-
denten und einmal in der Woche
auch alle Interessierten die Möglich-
keit, die modernen Maschinen zu
nutzen und mehr über das spannen-
de Forschungsfeld des 3D-Drucks
zu erfahren. Das „FabLab” soll auch
ein Gegenentwurf zur Wegwerfge-
sellschaft sein und ein Angebot zur
Nutzung von gemeinsamen Kapa-
zitäten, wirbt die RWTH.

Schnelle Reaktion auf dieKrise

Doch mit dem Ausbruch der Coro-
navirus-Pandemie kam das übliche
Leben im Labor zum Erliegen. Pro-
fessor Jan Borchers wollte jedoch
nicht einfach die Türen verschlie-
ßen. Er wollte helfen – und aktivierte
sein umfangreiches Netzwerk. „Wir
werden immerhin von Steuergel-
dern finanziert und da ist das auch
unsere gesellschaftliche Pflicht. Uns
war schnell klar, dass man was tun
kann und so entstand die Idee zu
‚fightcorona.ac’”, erklärt er in den
Laborräumen, umgeben von Dru-
ckern, zahlreichen Plänen und end-
losen Schubladen – da, wo der Initi-
ator sich wohl fühlt.

Die Initiative „fightcorona.ac”
war schnell gegründet. Mittlerwei-
le sind über 100 Teilnehmer da-
bei, die aus der Wirtschaft, aus der
Forschung, aus der Medizin kom-
men oder selbst einfach nur einen
3D-Drucker besitzen und sich mit
dem Thema beschäftigen. Die Hil-
fe soll da ankommen, wo sie am
meisten gebraucht wird, betont Bor-
chers. Denn die „systemrelevanten
Betriebe”, also Krankenhäuser, Pfle-
geeinrichtungen, Feuerwehren, Su-
permärkte und etliche weitere, ver-
dienten jede Unterstützung, so der
Forscher, der mit rund 40 Mitarbei-
tern seit 2009 das älteste „FabLab”
Deutschlands betreibt.

Dank der schnellen und unbüro-
kratischen Erlaubnis der Hochschu-
le und dem Einsatz aller Beteiligten,
sei man noch vor der Großindustrie
in der Lage gewesen, die Produkti-
on in die Wege zu leiten. „Viele Re-
aktionen haben mich erst mal um-
gehauen”, berichtet Borchers aus
seinen Erlebnissen in Aachen und

präsentiert stolz die aktuellen Pro-
duktionen. Ein alltägliches Problem
können momentan beispielsweise
schon Türklinken sein. Um nicht mit
dem Unterarm an ihnen hantieren
zu müssen, entwickelte eine belgi-
sche Firma einen einfachen Halter
aus Plastik, der an der Klinke mon-
tiert wird und so die einfache Be-
nutzung mit dem Unterarm ermög-
licht. Das Unternehmen stellte seine
Pläne zur freien Verwendung für Je-
dermann im Netz ein. Im „FabLab”
wurde diese dann heruntergeladen,
gedruckt, verbessert und wieder für
die Allgemeinheit zurVerfügung ge-
stellt.

So handhabe man das bei allem,
was dort aktuell produziert wird,
betont Borchers. Genauso wie ein
tschechischer Entwickler, der die
Pläne für ein einfaches Plastikvisier,
das man über dem Mundschutz tra-
gen kann, hochlud.„Das ist ein gro-
ßer Effekt. Da geht es nicht darum,

ob A, B oder C das erfunden haben.
Alle stellen jetzt ihr Ego zurück. Da
lädt jemand in Tschechien die Pläne
hoch und fünf Minuten später sind
sie hier”, erklärt Borchers begeistert
die Möglichkeiten. Alle Protagonis-
ten arbeiten eng zusammen, betont
der Forscher, der zuvor an der re-
nommierten Stan-
ford University tä-
tig war. So habe
man zweiWochen
lang„jeden Abend
Feedback der Ärz-
te” am Uniklini-
kum und Luisen-
hospital erhalten.
Daraufhin wurden über Nacht etwa
die Pläne für das Behelfsvisier oder
für eine kleine Halterung für Mund-
schutze, die blaue Flecken an den
Ohren verhindert, angepasst und ge-
druckt. Die kleine Plastikhalterung
„ist uns förmlich aus den Händen
gerissen worden”, erzählt Borchers,

der besonders das Engagement der
beteiligten Start-ups lobt.

So sei das gegenseitige Vertrauen
gewachsen. Die Visiere, die einen
ergänzenden Schutz für Ärzte dar-
stellen, gibt das „FabLab” etwa zum
Selbstkostenpreis von fünf Euro ab,
rund 25 Stück können pro Tag herge-

stellt werden. Das
Institut für Kunst-
stoffverarbeitung
stellte daraufhin
auch eine Spritz-
gussvariante her,
von der sie bis zu
1500 Stück pro Tag
fertigen kann.

Oft fehle jedoch tatsächlich noch
die Nachfrage nach diesen Alltags-
helfern, da etwa der Supermarkt um
die Ecke gar nicht von dem Ange-
bot wisse.

Jedoch macht Borchers auch klar,
dass es sich bei den hier entwickel-
ten Materialien nur um eine Er-

gänzung handelt: „Wir haben kei-
ne zertifizierten Medizinprodukte.”
Der Fokus liege eher auf Ersatztei-
len, kleinen Objekten und Ergän-
zungen zur Schutzausrüstung. Bei-
spielsweise helfe man auch bei der
Herstellung von Notfallbeatmungs-
geräten mit.

Borchers erhofft sich eine Signal-
wirkung von diesem„Paradebeispiel
für die Forschungsregion Aachen.
Das ist die ganz große Erfolgsnach-
richt: Man kennt sich genauer.” Nun
sei eine gezielte Produktion und Zu-
sammenarbeit auf Augenhöhe mög-
lich. Das sei auch möglich durch die
vielen Unterstützer der Initiative, die
das eigene Profitdenken zurückstel-
len. Die Möglichkeiten seien groß,
betont Borchers. In Zukunft könn-
ten Kliniken oder medizinische Be-
triebe gezielt nachfragen, wenn sie
druckbares Equipment schnell be-
nötigen. So würden dieWege kürzer
und wertvolle Zeit wäre gewonnen.

Schutz vorViren ausdem3D-Drucker
RWTH-Professor Jan Borchers hat „fightcorona.ac” initiiert. In seinem „FabLab” werden Visiere und mehr hergestellt.

Praktische Helfer in der Corona-Krise: Im „FabLab” werden Schutzvisiere für Ärzte und Pfleger gedruckt (oben). Mit einem praktischen Plastikaufsatz (unten l.)
müssen Türklinken nichtmehr angefasst werden. Und ein einfacher Zusatz für denMundschutz hilft beim Tragen gegen blaue Flecken an denOhren. FOTOS: STEINDL

„Da geht es nicht darum,
obA, Boder Cdas erfun-
denhaben. Alle stellen
jetzt ihr Ego zurück.”

Prof. JanBorchers,
Initiator von fightcorona.ac

Video auf
an-online.de

Corona: Verlust im Jahr 2020 kann Steuerlast 2019mindern
DER STEUERRATGEBER

Aufgrund der Corona-Krise
sind viele Gewerbetreiben-
de, Selbstständige, Land-

und Forstwirte oder Vermieter in-
sofern betroffen, dass sich ihre
Einkünfte im Vergleich zu den
Vorjahren erheblich verringern
oder gar für 2020 mit einem Ver-
lust zu rechnen ist. Steuerliche
Verluste können grundsätzlich in
das dem Verlustjahr vorangegan-
gene Jahr oder in die Folgejah-
re zur Verrechnung mit positiven
Einkünften zurück- bzw. vorge-
tragen werden. Ein Anspruch auf
Verlustrücktrag in das vorange-
gangene Jahr entsteht frühestens
mit endgültiger Feststellung des
Verlustes.

Konkret bedeutet dies, dass ein
Verlust für 2020 frühestens mit
dem Jahresabschluss in 2021 fest-
gestellt und erst dann in das Jahr
2019 zurückgetragen werden
kann. Jetzt hat das Bundesminis-
terium für Finanzen mit Schrei-
ben vom 24. April 2020 auch
hierbei eine Erleichterung ange-
ordnet. Unmittelbar und nicht un-
erheblich betroffene Steuerpflich-
tige, die für 2019 Vorauszahlungen

der Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer geleistet haben, aber
noch nicht für das Jahr 2019 ver-
anlagt worden sind, können eine
Herabsetzung der Vorauszahlun-
gen für 2019 beantragen. Da die
Prognose über einen Verlust in
2020 schwierig ist, sollen die An-
träge auf der Grundlage eines pau-
schal ermittelten Verlustrücktrags
vereinfacht abgewickelt werden.
Der pauschal ermittelte Verlust-
rücktrag beträgt 15 Prozent des
Saldos der Gewinneinkünfte so-
wie der Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung, welche der Fest-
setzung der Vorauszahlungen für
2019 zugrunde gelegt wurden.

Die Inanspruchnahme des pau-
schal ermittelten Verlustrücktrags
erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag
ist schriftlich oder elektronisch
beim zuständigen Finanzamt zu
stellen. Der Antragsteller muss er-
heblich von der Corona-Krise be-
troffen sein. Davon ist auszugehen,
wenn zum einen seine Vorauszah-
lungen 2020 bereits auf null Euro
herabgesetzt wurden und er zum
anderen versichert, dass er für 2020
eine nicht unerhebliche negative

Summe der Einkünfte erwartet.
Die Vorauszahlungen für 2019

sind unter Berücksichtigung des
pauschal ermittelten Verlustrück-
trags aus 2020 neu zu berechnen
und festzusetzen. Die Reduzierung
der Vorauszahlungshöhe führt zu
einem Erstattungsanspruch. Bei
Veranlagung der Steuererklärun-
gen 2019 kann dieser pauschale
und bislang fiktive Verlustrücktrag
aus 2020 nicht berücksichtigt wer-
den, da dies erst im Jahre 2021 in
tatsächlich festgestellter Höhe ge-
schieht. Hierdurch ergibt sich für
2019 zunächst eine Steuernach-
zahlung in entsprechender Höhe.

Hat sich an der Verlusteinschät-
zung für 2020 bis dahin nichts ge-
ändert, ist die auf den fiktiven
Verlustrücktrag entfallende Nach-

zahlung auf Antrag zinslos zu stun-
den. Die Stundung ist befristet bis
spätestens einen Monat nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheids
2020. Ergibt sich im Rahmen der
Veranlagung für 2020 dann ein tat-
sächlicher Verlustrücktrag, entfällt
insoweit die bisher festgesetzte und
gestundete Nachzahlung für 2019.
Ergibt sich kein oder ein geringe-
rer Verlustrücktrag, ist die bislang
gestundete Nachzahlung für 2019
entsprechend zu entrichten.

Zur Verdeutlichung folgendes
Beispiel: A erzielt Einkünfte aus ei-
nem Gewerbebetrieb und hat die
für das Jahr 2019 festgesetzten Vor-
auszahlungen zur Einkommen-
steuer in Höhe von 24.000 Euro
entrichtet. Der Vorauszahlungs-
festsetzung für 2019 lag ein er-
warteter Gewinn von 80.000 Euro
zugrunde. A beantragt im Pau-
schalverfahren die nachträgliche
Herabsetzung der Vorauszahlun-
gen 2019 und versichert, dass er
für 2020 eine nicht unerhebliche
negative Summe der Einkünfte er-
wartet. Das Finanzamt ermittelt
einen pauschalen Verlustrücktrag
von 12.000 Euro (15 Prozent von

80.000 Euro). Hierdurch ergibt sich
eine Reduzierung der Vorauszah-
lungen auf 18.000 Euro und die
sich ergebende Überzahlung von
6000 Euro wird erstattet.

Im Rahmen der erstmaligen Ver-
anlagung für 2019 in 2020 ergibt
sich (mangels tatsächlichem Ver-
lustrücktrag aus 2020) eine Nach-
zahlung von 6000 Euro. Diese wird
bis zur Veranlagung für 2020 in
2021 zinslos gestundet. Für 2020
ergibt sich ein Verlust, der höher ist
als der im Pauschalverfahren bisher
berücksichtigte Verlust von 12.000
Euro. Der Steuerbescheid 2019 wird
geändert, der tatsächliche Verlust-
rücktrag wird berücksichtigt und
die anlässlich der erstmaligen Steu-
erfestsetzung 2019 bewilligte Stun-
dung entfällt. Stundungszinsen
sind nicht festzusetzen.

Ergäbe sich für 2020 entge-
gen der ursprünglichen Progno-
se doch kein Verlust, wäre die ge-
stundete Nachzahlung für 2019 zu
entrichten, allerdings sind auch
hier Stundungszinsen nicht fest-
zusetzen.
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KONTAKT

Der Bund darf sich
nach Auffassung
des CDU-Wirt-
schaftsrates nur
vorübergehend
an der kriselnden
Lufthansa betei-
ligen. „Die Hilfen

des Staates sind für die schnelle Über-
windung der Krisen vorgesehen“, sag-
te der Generalsekretär des CDU-na-
hen Verbands,Wolfgang Steiger
(Foto: Jens Schicke). Direkte Staats-
beteiligungen kämen „nur als absolu-
te Ausnahme infrage“. Steiger beton-
te: „Diese müssen eine eng begrenzte
Übergangslösung darstellen. Hier
muss der Staat von Beginn an ver-
deutlichen, dass er die jeweiligen Un-
ternehmensbeteiligungen nur kri-
senbedingt eingegangen ist und in
absehbarer Zeit wieder aussteigen
wird.“ (dpa)

ZURPERSON

BERLIN Der Deutsche Bauernver-
band rechnet mit einer vorerst un-
sicheren Marktlage wegen der Co-
rona-Krise und appelliert auch an
dieVerantwortung der großen Han-
delsketten. „Die Marktsituation ist
außergewöhnlich – Umsatzrekor-
de in den Supermärkten auf der ei-
nen, die komplette Schließung der
Gastronomie auf der anderen Sei-
te“, sagte Generalsekretär Bern-
hard Krüsken. Landwirte müssten
sich auf eine Phase der Unsicher-
heit einstellen. „Die Nachfrage
nach Lebensmitteln ist aber nicht
grundsätzlich eingebrochen.“ Die
Handelsketten stünden mit ihrer
Einkaufsmacht bei Lebensmitteln
jetzt in der Mitverantwortung, eine
Wertevernichtung wie in der Wirt-
schafts- und Finanzkrise 2008/09 zu
vermeiden. (dpa)

KURZNOTIERT

Bauernverband rechnet
mit Unsicherheit

FRANKFURT In der Corona-Kri-
se haben laut einer Umfrage vor
allem junge Leute Arzneien, Le-
bensmittel und Hygieneartikel ge-
hamstert. Das zeigt eine Studie
des Marktforschers Nielsen, für
die Mitte April rund 1000 Men-
schen repräsentativ befragt wur-
den. Demnach gaben 43 Prozent der
18- bis 29-Jährigen an, Arzneien
über die in normalen Zeiten be-
schaffte Menge hinaus gekauft zu
haben. Bei den 30- bis 39-Jähri-
gen waren es 34 Prozent. Dage-
gen hamsterten nur 15 Prozent der
50- bis 59-Jährigen sowie 9 Prozent
der über 60-Jährigen Medikamente.
Damit lagen die älteren Menschen
deutlich unter dem Durchschnitt
von 23 Prozent. (dpa)

Umfrage: Vor allem
junge Leute hamstern

Berufsunfähigkeitsversicherung
Monatlicher Zahlbeitrag
Versicherer Tarif in Euro

Weitere aktuelle Informationen:

Quelle: /Anbieter Stand: 30.04.2020

*Festpreis, keine Erhöhungwährend der Laufzeit.
Berechnungsgrundlage:Mann / Frau, 30 Jahre alt bei Versiche-
rungsbeginn 01.05.2020, Nichtraucher, Assistenzarzt/ärztin
garantiertemonatliche Rente 2.500€, Vertragslaufzeit 37 Jahre bis
zumAlter von 67. Überschussverwendung als Sofortrabatt.

Angaben ohneGewähr

BetrieblicheAltersvorsorge
imÜberblick:

http://vergleichen.az-web.de
http://vergleichen.an-online.de

Canada Life BU 85,93*
Basler BP 86,09
Nürnberger SBU2910DC 89,24
Hannoversche B2 (Familie) 89,31
Europa E-BU 89,51
Bayerische BU Komfort 91,64
Hannoversche B1 92,29
HDI Ego Top BV19 92,37
Gothaer BU P Plus 92,90
Alte Leipziger SecurAL BV10 92,96
Volkswohl Bund SBU 95,53
Signal Iduna Comfort SI Worklife 95,72
Continentale Premium BU 99,99


